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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §6 Abs2 lita;

NatSchG Tir 1991 §27 Abs2;

Rechtssatz

Das Interesse an der (wirtschaftlichen) Nutzung des Waldes (vgl die Begri=sbestimmung der "Nutzwirkung" in § 6 Abs 2

lit a ForstG 1975) kommt als "langfristiges ö=entliches Interesse iSd § 27 Abs 2 Tir NatSchG 1991 in Betracht. Ohne

Hinzutreten weiterer Merkmale, die § 1 Abs 1 erster Satz Tir NatSchG 1991 zuzuordnen sind, kann ausgehend von

einem stabilen und naturnahen Waldökosystem, das geschützte Baumarten enthält, nicht von vornherein

ausgeschlossen werden, daß das Interesse an der Waldbewirtschaftung das Interesse an der Vermeidung einer

Beeinträchtigung der Natur überwiegt (hier: naturschutzbehördliche Bewilligung für die Errichtung einer Forststraße).
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